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ift, fici> an ber ©nquete p beteiligen ober paffio p
bleiben, ift eine anbete grage. Da§ gabriünfpeftorat
wirb oermutliS. wenn e§ auf bem einen 2Beg nic^t p
bem gewünfSten Sftaterial gelangt, einen anbetn ein»

fragen. Statt ber Arbeitgeber werben bie Arbeiter»
organifationen angefragt unb fSüeßfiS bie ©tatiftiï boS
pfianbe gebracht. 9îur ift fie bann einfeitig unb wirb,
œenigftenê natb früheren äbnliäien Vorgängen p fdjließen,
eine 9ïeif)e non Angaben enthalten, bie naS Anficht ber
Arbeitgeber unrichtig finb, unb gegen beren falfd^el ©e»

famtbilb fie ficfe pr SSBetjr |tt',en muffen.
SBir ïennen ben in Dtéfuffton ftetjenben Fragebogen

nod) nicb)t, finb alfo pr ©tunbe nod) nic^t in ber Sage,
bie Veantwortung p empfehlen ober non il>r abzuraten.
©runbfäßliS möchten roir aber ber ÜDtetnung ben Vor»

pg geben, baß e§ beffer ift, fiS bei berartigen ©rf)^
buugen offiziell al§ VerufSorganifaiion p beieiligen, ftatt
abfeitê p fiebert ; eben beêljalb, weil bie ©aSe bann
bod) nicijt etnfeitig unb gewertfSaftliS ober politifd« ge=

färbt herankommen fann, roie fo manclie ©tatifiif best

fd)mei§erif(^erx Arbeiterfeîretariatê,
Da§ ?Fctfcrtftnfpeftorat täte aUerbing§ beffer, feine

Sßtinf^e ben VerufSorganifationen p unterbreiten, ftatt
fid) bireft an bie Arbeitgeber p roenben. Diefe finb
benn bod) foweit foltbartlS, baß feiten ' einer mehr ge»

wiffe ^anblungen oon ftc£) auä oornimmt, fonbetn bie

©ac^e, rate recht unb notroenbig, bem Vorftanb feiner
Veruflorganifation unterbreitet.

3ur ©aSe felbft ift noS p ermähnen, baß ba§ ©e»

werbegeruljt Sern fetnerjeit einen Arbeitgeber pr 3,ah=

lung oon Arbeitslohn wäßrenb äüifitärbienft oerurteilte,
baß aber auf Veranlaffung beS ©eroerbeoeretnS ba§

Urteil hö^ftinftanglid) roieber umgefioßen würbe.
@§ ift oerfucljt worben, bie betreffenbe SoßnphlungS»

pflidjt in bas Fabrifgefeß b>ineinju£)tlngeri. Der VerfuS
roar jeboS ohne ©rfolg. („©Sroeij. ©eroerbejig.")

Uerbandswescn.
®ct ©ewerbetag ber beiöen .Kantone Appcnjefl

faßte in Deufen naS einem Referate oon .fperrn Dr.
Vellmar au§ Sern folgenbe SHefolution: „Um ber

AuSbehnung be§ FabrifgefeijeS auf bie ©eroerbebetriebe

möglichft ©inhalt p tun, ift e§ notroenbig, baff bie Drb»
nung ber Arbeit in ben ©eroerhen in einem
©pepalgefeh erfolge". Die oon pfa 150 ÜJlann

befuchte Verfammlung fprid)i bem lettenben Au§fSuß für
feine Vorarbeiten p einer qeft^lidhen Drbnung ber An»

gelegenheit ber ©emerbetreibenben ihren Danf unb ihre
3uftimmung au§. Der ©eroerbetag erllärt fid) im ißdnp
mit bem oorliegenben ©ntrourfe einoerftanber. unb finbet,
baß biefer fet>r toohl als ©runbtage pr ioeitern Veratung
bienen fann.

Umsiedelte«.

f ©lafernteifier F. 331« -^rütfch in ©S®Di ftarb
62 gtahre alt. ©r hit e§ butS unermübliche Arbeit»

famfett unb roeifen ©parfinn pm hablichen SRanne ge»

braSt unb felbft beroiefen, baß |>anbmerf noS golbenen
Voben hat.

f Drgelbaner ©imon Sütttfer non Dlten ftarb
in Vafel, too er feit Fahren mit fetner Familie in ftiller
3urüdgepgenheit lebte, am ©ploeftertage im 69. Sehens»

jähre.
f>ül?Seid)tttdfier für ©olotfjnrn unb Dlten. Fn

Anroenbung ber Art. 6 unb 16 ber VoUjiehunoSoerorb»

nung betreffenb bie im jpanbel unb Verfeßt gebrausten
Sängen» unb fjoßimaße, ©eroiSte unb SBagen oom
12. Fanuar 1912 toucben neben ber @id)ftätte ©olothurn
eine fjfitfSeibhftäUe in ©olothurn, foœie in Dlten eine

^ülfSeiSftätte in ber @IaSl)ütte Dlten errichtet. Auf
ben 1. Fanuar 1914 tourbe für ben fRefi ber Amts»
bauer 1912/1916 gewählt:

a) AIS £>ülfSeid)metfier ber ©icf)ftätte ©olothurn
(Vejirfe ©olothurn, Sehern, Vu^eggherg unb Krtegftetten) :

^etr Auguft Kulli, ÜJieSanifer, oon unb in ©olothurn;
b) alè ^>älf§eic£)ateifler ber ©ta§l)ütte Dlten: |>err

Arnolb 2St§, iïïtechanifer, in 3ßolfroil
©iögcn. KranfenocitfiSrrKnß. VunbeSrat hat

am 30. ®ejemher eine peite Verorbnung über bie

ßranfenoerftcberimg erlaffen, melS^ bie ©runbfa^e für
bie F^fifehung ber VunbeSbeiträge heftimmt.
®tefe Verorbnung roirb jeber anerfannten Kaffe im 3dt=
punfte ber Anerfennung oon Amts wegen pgjfMt werben.
S)a§ |)anbeiS», Fnbuftrie» nnb Satibmirifäjaftsbeparte»
meni hat feinerjeit oerfügt, baß bie Kaffen biejenigen
SDtitglieber, bie bei ber f^eftfe^urtg be§ VunbeSbeitrageS
für fie nidjt mitphlen, ni^t fdjted^ter als bie anbern
Süiiglieber beharrbeln bürfen. ®tefe Verfügung ift oon
oetfd)iebenen ©etten als bie Fntereffen ber Kaffen ge=

fährbenb angefoSten werben. ©a§ Departement hielt

par bafür, baß eine Verfügttng, welche bie allgemeinen
3tele beS VunbeSgefeßeS im Auge hat, auS biefem ©runbe
nidjt ahgeänbert werben foüte, unb e§ würbe hierin auch

oon oerfSiebeneu SHitglieberu ber Kranfenfommiffion
unterftüßt. Ilm aber ben befonberen Verhältntffen aer»
(Siebener Koffen iRücfficht p tragen, beantragte e§ bem
VuubeSrat eine teilweife Abänberung in bem ©Inne, baß
bte Waffen par bereSügt finb, oon ben erwähnten 9Jüt»

gliebetn 3ulSIäge p ben orbentliSen Süitgliebsbeiträgen

p oerlangen, baß biefe 3ufSlS0e aber ben auêfallenben
Vunbesbcitrag niSt überfteigen bürfen. Der VunbeSrat
hat bte Verfügung in biefem ©tnne genehmigt,

©tne fehenêmerte Arbeit einl)eimifS«r$dtttneS<tttW
ift gegenwärtig in Sujern im ©Saufenßer be§ §errn
fRobert Vogel am SJlühlenplah auSgeftetlt. ift bie§
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ist, sich an der Enquete zu beteiligen oder passiv zu
bleiben, ist eine andere Frage. Das Fabrikinspektorat
wird vermutlich, wenn es auf dem einen Weg nicht zu
dem gewünschten Material gelangt, einen andern ein-
schlagen. Statt der Arbeitgeber werden die Arbeiter-
organisationen angefragt und schließlich die Statistik doch

zustande gebracht. Nur ist sie dann einseitig und wird,
wenigstens nach früheren ähnlichen Vorgängen zu schließen,
eine Reihe von Angaben enthalten, die nach Ansicht der
Arbeitgeber unrichtig sind, und gegen deren falsches Ge-

samtbild sie sich zur Wehr setzen müssen.
Wir kennen den in Diskussion stehenden Fragebogen

noch nicht, sind also zur Stunde noch nicht in der Lage,
die Beantwortung zu empfehlen oder von ihr abzuraten.
Grundsätzlich möchten wir aber der Meinung den Vor-
zug geben, daß es besser ist, sich bei derartigen Erhe-
bungen offiziell als Berufsorganisation zu beieiligen, statt
abseits zu stehen; eben deshalb, weil die Sache dann
doch nicht einseitig und gewerkschaftlich oder politisch ge-

färbt herauskommen kann, wie fo manche Statistik des

schweizerischen Arbeitersekretariats.
Das Fabrikinspektorat täte allerdings besser, seine

Wünsche den Berufsorganisationen zu unterbreiten, statt
sich direkt an die Arbeitgeber zu wenden. Diese sind
denn doch soweit solidarisch, daß selten einer mehr ge-

wisse Handlungen von sich aus vornimmt, sondern die

Sache, wie recht und notwendig, dem Vorstand seiner
Berufsorganisation unterbreitet.

Zur Sache selbst ist noch zu erwähnen, daß das Ge-

Werbegericht Bern seinerzeit einen Arbeitgeber zur Zah-
lung von Arbeitslohn während Militärdienst verurteilte,
daß aber aus Veranlassung des Gewerbevereins das

Urteil höchstinstanzlich wieder umgestoßen wurde.
Es ist versucht worden, die betreffende Lohnzahlungs-

pflicht in das Fabrikgesetz hineinzubringen. Der Versuch

war jedoch ohne Erfolg. („Schweiz. Gewerbeztg.")

ìlààmîê».
Der Gewerbetsg der beiden Kantone Appcnzell

faßte in Teufen nach einem Referate von Herrn Dr.
Vollmar aus Bern folgende Resolution: „Um der

Ausdehnung des Fabrikgesetzes auf die Gewerbebetriebe

möglichst Einhalt zu tun, ist es notwendig, daß die Ord-
nung der Arbeit in den Gewerhen in einem
Spezialgesetz erfolge". Die von zirka 150 Mann
besuchte Versammlung spricht dem leitenden Ausschuß für
seine Vorarbeiten zu einer gesetzlichen Ordnung der An-
gelegenheit der Gewerbetreibenden ihren Dank und ihre
Zustimmung aus. Der Gewerbetag erklärt sich im Prinzip
mit dem vorliegenden Entwürfe einverstanden und findet,
daß dieser sehr wohl als Grundlage zur weitern Beratung
dienen kann.

lîmKièâenez.
-Z- Glasermeister I. M. Trütsch in Schwyz starb

62 Jahre alt. Er hat es durch unermüdliche Arbeit-
samkeit und weisen Sparsinn zum hablichen Manne ge-

bracht und selbst bewiesen, daß Handwerk noch goldenen
Boden hat.

-j- Orgelbauer Simon Büttiker von Oiten starb
in Basel, wo er seit Jahren mit seiner Familie in stiller
Zurückgezogenheit lebte, am Sylvestertage im 60, Lebens-

jähre.
Hülsseichmeister für Solothurn und Ölten. In

Anwendung der Art. 6 und 16 der Vollziehungsverord-

nung betreffend die im Handel und Verkehr gebrauchten
Längen- und Hohlmaße, Gewichte und Wagen vom
12. Januar 1912 wurden neben der Eichstätte Solothurn
eine Hülsseichstätte in Solothurn, sowie in Ölten eine

Hülfseichstätte in der Glashütte Ölten errichtet. Auf
den 1. Januar 1914 wurde für den Rest der Amts-
dauer 1912/t916 gewählt:

a) Als Hülsseichmeister der Eichstätte Solothurn
(Bezirke Solothurn. Lebern, Bucheggberg und Kriegftetten) :

Herr August Kulli, Mechaniker, von und in Solothurn;
d) als Hmfseich meister der Glashütte Ölten: Herr

Arnold Wiß, Mechaniker, in Wolf w i l.

Eidgen. Krankenversicherung. Der Bundesrat hat
am 30. Dezember eine zweite Verordnung über die

Krankenversicherung erlassen, welche die Grundsätze für
die Festsetzung der Bundesbeiträge bestimmt.
Diese Verordnung wird jeder anerkannten Kasse im Zeit-
punkte der Anerkennung von Amts wegen zugxstellt werden.
Das Handels-, Industrie- und Landwirtschastsdeparte-
ment hat seinerzeit verfügt, daß die Kassen diejenigen
Mitglieder, die bei der Festsetzung des Bundesbeitrages
für sie nicht mitzählen, nicht schlechter als die andern
Mitglieder behandeln dürfen. Diese Verfügung ist von
verschiedenen Seiten als die Interessen der Kassen ge-
fährdend angefochten worden. Das Departement hielt
zwar dafür, daß eine Verfügung, welche die allgemeinen

Zià des Bundesgesetzes im Auge hat, aus diesem Grunde
nicht abgeändert werden sollte, und es wurde hierin auch

von verschiedenen Mitgliedern der Krankenkommission
unterstützt. Um aber den besonderen Verhältnissen vsr-
schiedener Kassen Rücksicht zu tragen, beantragte es dem
Bundesrat eine teilweise Abänderung in dem Sinne, daß
die Kassen zwar berechtigt sind, von den erwähnten Mit-
gliedern Zuschläge zu den ordentlichen Mitgliedsbeiträgen
zu verlangen, daß diese Zuschläge aber den ausfallenden
Bundesbcitrag nicht übersteigen dürfen. Der Bundesrat
hat die Verfügung tn diesem Sinne genehmigt,

Eine sehenswerte Arbeit einheimischer Feinmechanik
ist gegenwärtig in Luzern im Schaufenster des Herrn
Robert Vogel am Mühlenplatz ausgestellt. Es ist dies

lloàl' llivsààsli

DisKSuâs àâbruvK von 12 D8 s.n

Lmkseksr uiiä billiger à stellende Dieselmotors»

kür Indostrie und Deverbs 4259 s

MlUgs
Ls« - tSenzeZn - peîi-ol - Ittloror-en

i» anerkannt unübsrtroLsnsr àskûkrunA

MMtW-lMtü .MM" «,-K, MW



708 Si***. zpaKS».»öe««*i u»ieil»«6i«ö'-. Sï. 41

etne 9Rtniatur=Si<htzentrale, beftehenb aus BenjlroäRotor,
®t)namo unb (Schalttafel. ®te Anlage ïommt auS bet
ABerffMtte beS £etm fpahtt, ©eroerbegebäube, unb fieUt
bet ®eroerbStüc|ttgfe{t beS ©rftetlerS baS befie ßeugntS
auS. ®te ganze 3lrbeit ift in allen Seilen ungemein
eçaît unb fauber ausgeführt unb funftionlert tabetloS.
®aS Heine Ännftroerf, baS fid) oorjüglidb ju ®emonftra=
tionSjroecfen eignen mürbe, ift einet Befestigung mert.

Sogflenbtttget ©aôwcïï in SEBottmli (©t. ©alien)
®le ©enetalnerfammlung, an bet 25 Afitonäre, bie p=
fammen 166 Aftien centralen, anroefenb maren, erlebigte
bie ftatutarifchen Sraftanben unter bet Seitung be§ ^3räft=
benten, fjerrn BejirfSammann 3. ©iger.

Dhne ®iSfuffion mürben ber ©efd^âftêbericl)t, ber
ben AHtonären nor ber Betfammlung jugefanbt murbe,
bie QahreSrechnung unb bie Bilanz pro 30. (Sept. 1913
entgegengenommen.

Auf Antrag ber Sonirollftelle, roelche anerîennenb
heroorhob, ba| ber BerroaltungSrat bie ^ntereffen ber
®efeHf(i)aft mit oielen 9Jiüt»en unb Sorgen nach allen
Stiftungen ftetS gemährt hat, murbe etnfiimmig beffloffen,
bie QahreSredEjnung unb bie oorgefdtjlagene ©erotnnoer»
teilung, roeldje bie Auszahlung einer ®ioibenbe pro rata
temporis oorfieht, p genehmigen unb bem BerroallungS*
rat ®ed)arge p erteilen.

©tne enbgüllige Bauabrec|nung tonnte noch nicht
oorgelegt roerben, bagegen geht aus einer Aufteilung
heroor, bafj mit runb §r. 650,000 gerechnet merben mufj

®er ursprüngliche äoftenooranfflagim Betrage
oon 410,000 ffr. muffte infolge ber erfreulichen Betei>
ligung ber Beoölferung am ©aSbepg bebeutenb über=
ffritten roerben, inbem nicht nur ein größeres (Rohrneh,
fonbern auch ®lne umfangreichere Apparatenanlage in
ber ffabril erfteHt merben muffte. Anftatt ber feinerjett
ermatteten 500 Abonnenten phlt baS ABetf heute fchon
über 1000 Äonfumenten. ®er ©aSfonfum ftetgert fich
fopfagen oon Sag p Sag unb beträgt jetjt fcfjon über
1100 m® pro Sag, obwohl noch nW&t alle Qnftallaiionen
angefchloffen finb.

®aS Stôhïenfgnbiïat Ift perfeït. ®ie mit (Rachbrucf
betriebenen Berhanblungen pr Bilbung eines a 11

gemeinen beutfchen (Röfjrenfpnbif ats, bie bis
©nbe Slooember p einer ©inigung ber Aßetfe über bie

Quotenfrage geführt hatten, bann aber an ben ©onber=
forberungen ber fcfjlefifchen Aßetfe (getrennte Abrechnung
ber QnlanbS- unb AuSlanbSaufträge, fomie ©eroährung
etneS ffradhtenoorfprungê) p fchettern brohten, finb fetjt
p einem guten Abfchluf; geîommen. Hm einer roeiteren
93erjögerung burch bie beiben roiberftrebenben ABerte,
Sauchhammer unb Saurahütte ein ©nbe p madden, hatte
man Siefen ein Ultimatum gefteHt. Aßte [ich aus ber
nachftehenben SMbung ergibt, hat man bamit ben be=

abfertigten ©rfolg erzielt.
®ie SSerroaltungen ber A.=®. Sauchhammer unb ber

Bereinigten ÄBnigS= unb Saurahütte haben nun mitgeteilt,
baff fie auf ©runb ber ihnen angebotenen Beblngungen
bereit feien, einem allgemeinen beutfchen @aS= unb ©tebe*
röhrenfpnbitat beiptreten. ®amit ift baS ©pnbifat enb

gültig juftanbe geîommen. Qn ber näcffen ßeit finben
AuSfchuptpngen ftatt, um bie ©ingelheiterr beS BertragcS
fefipfehen. ®er ©it) beS ©pnbifateS ift ®üffelborf,
bte SSertragSbauer ift auf 10 ffahre feftgefetf.

®aS ©pnbifat ift bamit unter ®acf) unb $ad). ®te
noch nötigen roeiteren Berhanblungen bürften roofl balb
beenbet fein, ba, nachbem jetf bie mefentlidjen ®iffe=
renjen beigelegt finb, feine befonberen ©chroterigfeiten
mehr oorliegen fönnen.

^riifet öle ßttSfteljenöen goröerungen! Am An«
fange beS neuen Jahres fotlte jeber ©eroerbetretbenbe

ober ©efchäfisinhaber bie auSftehenben gotbeiungen
nachfehen unb barauf achten, ob nift folche fid) barunter
befinben, roelche nach bem Dbligationenrecht oerjähren.
Befanntlich oerjähren alle Anfprüche auf ÜHiet-, B^ht*
unb ßapitaljlnfe, fomie auch anbete periobü'che Setftungen,
ferner bei Sieferung oon SebenSmitteln, ©anbroerfSarbeit,
Meinoerfauf oon Akren ufro. nach fünf fahren, alle
übiigen im ©efet^e nicht genannten Anfprudtje nach J®hn

(fahren, ausgenommen bte gorberungen, roelche burdh
gaufipfanb ober ^ppotheten aeftchert ftnb. ®ie 58er=

jährung mirb jeboch unterbrochen burch eine Anerfennung
beS ©^ulbnerS, burch 3^Sabfchlag§phIungen, f)3fanb=
unb tSürgfchaftSbeftellung, Anhebung ber Betreibung ober
Sîlage. Çat eine Anerfennung burch AuSfteßung etner
Urfunbe ftaligefunben, fo ift bie neue SkrjährungSfrifi
eine zehnjährige.

®S märe alfo ratfam, in folgen ffällen, in roelchen

für eine gorberung bie BerjährungSfrift balb abläuft,
etneS ber oorgenannten SRiitel anproenben. ffür ge=

lieferte Arbeit ober ABaren foUte man in ber (Regel,
roenn ber ©chulbner mehrmals gemahnt ober ihm bie

(Rechnung roieberholt pgefieRt morben ift, mit ber An=
hebung ber Betreibung nicht länger fäumen. ©rfchelnt
jeboch ber ©chulbner jahlungSmiDig unb glaubt man
ihn auS befonberen ©rünben fronen ju foü'en, fo märe
eS angezeigt, menigftenS eine ©chulbanetfennung oon ihm
ju oerlangen, mahnt ber „Schmelzet, ©eroerbefalenber"
in Bern.

H«s der Praais. — ïlr die Praxis.
NB. S8evfattff>, $HKfdj= nufe iîrbeit^gefKi^e raerben

anter biefe (Rubri! nidçi nnfgeMomtness ; berartige Anzeigen
jetiören in ben Suferatemteii beS SIatte§. — fragen, roetdje
„traier erfcheinen foïïen, rooüe tnan 20 ®t§. in
ïRarfen (für Sufenbung ber Offerten) beilegen,

fras«.
1152. Sffier hätte eine eiferne Sîorlage mit oerfiellbarer

Auftage p einer Srehbant abzugeben? Offerten an (R. SRobr,
©ctjreiner, Senzbnrg.

1153 a. 9BeIdt)eS ftnb bie beften @lriefmafcf)inen für Strümpfe
zc. zum oerarbeiten non feinem unb grobem SBoDgartt unb mer
liefert folcfje? b. SBer liefert fertige tRecfjenftiele in Samtens,
Stnben-- unb Bndjenbolz Offerten mit Preisangabe unter @hiffre
R 1153 an bte (Sppeb.

1154. Sßelcpe girma liefert ©djtittfdjub^Scfjleifapparate
unb ju roelcbem greife? Offerten ait gam. Soret;, ©djmtebe unb
@ä)lofferet, Anbermatt.

1155. ®er hätte eine gut erhaltene Sanbfäge, 70 ober 80 cm
9îoEenburd)tneffer, mögltdift öoppelt gelagert, abpigeben? Offerten
mit Preisangabe unter ©biffrc M 1155 an bie @rpeb.

1156. SBelcljeS auper Kartell fteljenbe 2Beif liefert ©auer;
ftoff? Offerten unter dljtffre A 1155 an bic ©jpeb.

1157. 2Bo märe in ber ©ebroeij Serrain uorbanben, roo
fein Kte§ unb ©anb, bafür aber ein hartes gelfeitgeftein oor=
banben ift unb mit SSorteil eine ftationäre ©teinbredp unb @anb=
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eine Miniatur-Lichtzentrale, bestehend aus Benzin-Motor,
Dynamo und Schalttafel. Die Anlage kommt aus der
Werkstätte des Herrn Hahn, Gewerbegebäude, und stellt
der Gewerbstüchtigkeit des Erstellers das beste Zeugnis
aus. Die ganze Arbeit ist in allen Teilen ungemein
exakt und sauber ausgeführt und funktioniert tadellos
Das kleine Kunstwerk, das sich vorzüglich zu Demonstra-
tionszwecken eignen würde, ist einer Besichtigung wert.

Toggenvmger Gaswerk in Wattwi! (St. Gallen)
Die Generalversammlung, an der 25 Wionäre, die zu-
sammen 166 Aktien vertraten, anwesend waren, erledigte
die statutarischen Traktanden unter der Leitung des Präsi-
denten, Herrn Bezirksammann I. Gig er.

Ohne Diskussion wurden der Geschäftsbericht, der
den Aktionären vor der Versammlung zugesandt wurde,
die Jahresrechnung und die Bilanz pro 30. Sept. 1913
entgegengenommen.

Auf Antrag der Kontrollstelle, welche anerkennend
hervorhob, daß der Verwaltungsrat die Interessen der
Gesellschaft mit vielen Mühen und Sorgen nach allen
Richtungen stets gewahrt hat, wurde einstimmig beschlossen,
die Jahresrechnung und die vorgeschlagene Gewtnnver-
teilung, welche die Auszahlung einer Dividende pro rata
temporis vorsieht, zu genehmigen und dem Verwaltungs-
rat Déchargé zu erteilen.

Eine endgültige Bauabrechnung konnte noch nicht
vorgelegt werden, dagegen geht aus einer Aufstellung
hervor, daß mit rund Fr. 650,000 gerechnet werden muß

Der ursprüngliche Kostenvoranschlag im Betrage
von 410,000 Fr. mußte infolge der erfreulichen Betei-
ligung der Bevölkerung am Gasbezug bedeutend über-
schritten werden, indem nicht nur ein größeres Rohrnetz,
sondern auch eine umfangreichere Apparatenanlage in
der Fabrik erstellt werden mußte. Anstatt der seinerzeit
erwarteten 500 Abonnenten zählt das Werk heute schon
über 1000 Konsumenten. Der Gaskonsum steigert sich

sozusagen von Tag zu Tag und beträgt jetzt schon über
1100 pro Tag, obwohl noch nicht alle Installationen
angeschlossen sind.

Das Röhrensyndikat ist perfekt. Die mit Nachdruck
betriebenen Verhandlungen zur Bildung eines all-
gemeinen deutschen Röhrensyndikats, die bis
Ende November zu einer Einigung der Werke über die

Quotenfrage geführt hatten, dann aber an den Sonder-
forderungen der schlesischen Werke (getrennte Abrechnung
der Inlands- und Auslandsaufträge, sowie Gewährung
eines Frachtenoorsprungs) zu scheitern drohten, sind jetzt
zu einem guten Abschluß gekommen. Um einer weiteren
Verzögerung durch die beiden widerstrebenden Werke,
Lauchhammer und Laurahütte ein Ende zu machen, hatte
man diesen ein Ultimatum gestellt. Wie sich aus der
nachstehenden Meldung ergibt, hat man damit den be-

absichtigten Erfolg erzielt.
Die Verwaltungen der A.-G. Lauchhammer und der

Vereinigten Königs- und Laurahütte haben nun mitgeteilt,
daß sie auf Grund der ihnen angebotenen Bedingungen
bereit seien, einem allgemeinen deutschen Gas- und Siede-
röhrensyndikat beizutreten. Damit ist das Syndikat end

gültig zustande gekommen. In der nächsten Zeit finden
Ausschußfitzungen statt, um die Einzelheiten des Vertrages
festzusetzen. Der Sitz des Syndikates ist Düsseldorf,
die Vertragsdauer ist auf 10 Jahre festgesetzt.

Das Syndikat ist damit unter Dach und Fach. Die
noch nötigen weiteren Verhandlungen dürften wohl bald
beendet sein, da, nachdem jetzt die wesentlichen Disse-
renzen beigelegt sind, keine besonderen Schwierigkeiten
mehr vorliegen können.

Prüfet die ausstehenden Forderungen! Am An-
fange des neuen Jahres sollte jeder Gewerbetreibende

oder Geschäftsinhaber die ausstehenden Forderungen
nachsehen und darauf achten, ob nicht solche sich darunter
befinden, welche nach dem Obligationenrecht verjähren.
Bekanntlich verjähren alle Ansprüche auf Miet-, Pacht-
und Kapualzinse, sowie auch andere periodische Leistungen,
ferner bei Lieferung von Lebensmitteln, Handwerksarbeit,
Kleinverkauf von Waren usw. nach fünf Jahren, alle
übrigen im Gesetze nicht genannten Ansprüche nach zehn

Jahren, ausgenommen die Forderungen, welche durch
Faustpfand oder Hypotheken gesichert sind. Die Ver-
jährung wird jedoch unterbrochen durch eine Anerkennung
des Schuldners, durch Zwsabschlagszahlungen, Pfand-
und Bürgschaflsbestellung, AnHebung der Betreibung oder
Klage. Hat eine Anerkennung durch Ausstellung einer
Urkunde stattgesunden, so ist die neue Verjährungsfrist
eine zehnjährige.

Es wäre also ratsam, in solchen Fällen, in welchen
für eine Forderung die Verjährungsfrist bald abläuft,
eines der vorgenannten Mittel anzuwenden. Für ge-
lieferte Arbeit oder Waren sollte man in der Regel,
wenn der Schuldner mehrmals gemahnt oder ihm die

Rechnung wiederholt zugestellt worden ist, mit der An-
Hebung der Betreibung nicht länger säumen. Erscheint
jedoch der Schuldner zahlungswillig und glaubt man
ihn aus besonderen Gründen schonen zu sollen, so wäre
es angezeigt, wenigstens eine Schuldanerkennung von ihm
zu verlangen, mahnt der „Schweizer. Gewerbekalsnder"
in Bern.
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1132 Wer hätte eine eiserne Vorlage mit verstellbarer

Auflage zu einer Drehbank abzugeben? Offerten an R. Rohr,
Schreiner, Lenzburg.

1133 s. Welches sind die besten Strickmaschinen für Strümpfe
:c. zum verarbeiten von feinem und grobem Wollgarn und wer
liefert solche? d. Wer liefert fertige Rechenstiele in Tannen-,
Linden- und Buchenholz? Offerten mit Preisangabe unter Chiffre
k 11S3 an die Exped.

1434. Welche Firma liefert Schlittschuh-Schleifapparate
und zu welchem Preise? Offerten an Fam. Loretz, Schmiede und
Schlofferei, Andermatt.

4133. Wer hätte eine gut erhaltene Bandsäge, 70 oder 80 om
Rollendurchmesfer, möglichst doppelt pelagert, abzugeben? Offerten
mit Preisangabe unter Chiffre öl 11o5 an die Exped.

1131» Welches außer Kartell stehende Werk liefert Sauer-
stoff? Offerten unter Chiffre 1150 an die Exped.

Il37. Wo wäre in der Schweiz Terrain vorhanden, wo
kein Kies und Sand, dafür aber ein hartes Felsengestein vor-
Handen ist und mit Vorteil eine stationäre Steinbrech- und Sand-
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